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Handlungsleitfaden für die Durchführung des  

Gründungsstipendiums Schleswig-Holstein 

- Neufassung -  

(gemäß Beschlussfassung der Auswahlkommission vom 07. Dezember 2021; 

gültig ab 1. Januar 2022) 

 

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Maßnahme 

1.1. Mit dem „Gründungsstipendium Schleswig-Holstein“ verfolgt die Landesregierung das 

Ziel, aus Hochschulen und / oder Forschungseinrichtungen Unternehmensgründun-

gen zu forcieren. Damit soll der Technologie- und Wissenstransfer von der Wissen-

schaft in die Wirtschaft finanziell unterstützt werden. 

1.2. Zudem sollen sich geeignete Gründungsvorhaben mit dieser Maßnahme soweit ent-

wickeln können, dass eine Unternehmensfinanzierung durch den Seed- und Start-up-

Fonds II, Business Angels und / oder andere Formen der Frühphasenfinanzierung ak-

quiriert werden kann. 

1.3. Das Land Schleswig-Holstein gewährt für diese Maßnahme Zuwendungen nach Maß-

gabe dieses Handlungsleitfadens und den Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan-

deshaushaltsordnung. 

1.4. Ein Anspruch der Antragsteller/-innen auf Gewährung von Zuwendungen besteht 

nicht. Die Bewilligungsstelle (Ziffer 7.2) entscheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Er-

messens im Rahmen der verfügbaren Mittel. 

 

2. Gegenstand der Maßnahme 

2.1. Gefördert wird die Gründung von Unternehmen durch Absolventen/-innen und Mitar-

beiter/-innen aus Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen im Wege der 

Vergabe eines Stipendiums. 

2.2. Gründende, die eine innovative und vorzugsweise technologie- oder wissensorien-

tierte oder nachhaltige Geschäftsidee entwickelt haben, sollen mit Hilfe eines Stipen-

diums in die Lage versetzt werden, sich ganz der Verfolgung der Gründungsidee in 
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der Pre-Seed-Phase zu widmen. Das Stipendium soll die Gründenden an die unter-

nehmerische Selbständigkeit heranführen. 

2.3. Ziel ist, dass die Gründenden im Laufe des Stipendiums ein Unternehmen gründen 

und in Abhängigkeit von der Laufzeit bis zum Ende des Stipendiums entweder eine 

Machbarkeitsstudie oder einen Businessplan erstellt haben (Ziffer 7.5.6.). 

 

 

 

3. Antragsteller/-innen 

3.1. Antragsteller/-innen für ein Gründungsstipendium sind Hochschulabsolventen/-innen 

oder Studierende oder im Einzelfall Personen mit abgeschlossener qualifizierter Be-

rufsausbildung, die ein Unternehmen in Schleswig-Holstein gründen wollen und ihren 

Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben. Vorhaben im Rahmen einer freiberuflichen Tä-

tigkeit sind von dem Gründungsstipendium ausgeschlossen. Studierende und Perso-

nen mit abgeschlossener qualifizierter Berufsausbildung sind nur im Rahmen von 

Gründungsteams gemäß Ziffer 4.2 antragsberechtigt. 

 

4. Antragsvoraussetzungen 
4.1. Unterstützt werden innovative, vorzugsweise technologie- oder wissensorientierte 

oder nachhaltige Geschäftsideen mit erkennbarem Marktvolumen (Produktion oder 

auf einer Dienstleistung basierende Unternehmensgründungen), die anhaltende wirt-

schaftliche Erfolge erwarten lassen.  

4.2. Es können bis zu drei Personen pro Gründungsvorhaben durch ein Stipendium unter-

stützt werden. Bei Gründungen durch mehr als eine Person muss eine strukturierte 

Aufgabenverteilung im Antrag erkennbar sein. Studierende ohne Abschluss und Per-

sonen mit abgeschlossener qualifizierter Berufsausbildung können nur als Mitglieder 

von Gründungsteams gefördert werden, wenn mindestens eine weitere Person als 

Absolvent/-in gefördert wird. Diese muss einen erkennbaren wesentlichen Beitrag zur 

bisherigen Entwicklung der Idee geleistet haben bzw. glaubhaft eine wesentliche Rolle 

für die Unternehmensentwicklung haben. Pro Team kann nur eine Person mit abge-

schlossener qualifizierter Berufsausbildung unterstützt werden. 

4.3. Vor Auszahlung des Stipendiums soll ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorlie-

gen. Im Sinne des Gründungsstipendiums Schleswig-Holstein gilt ein Studium als ab-

geschlossen, wenn alle für den angestrebten Abschluss zu erbringenden Studienleis-

tungen nachgewiesen werden können. In der Regel soll das Ende des Studiums bei 

Erstkontakt durch den Antragsteller/die Antragstellerin zur WTSH nicht länger als zehn 

Jahre zurückliegen. Die vorstehenden Sätze 1 und 3 gelten nicht im Falle der Unter-

stützung von Studierenden und Personen mit abgeschlossener qualifizierter Berufs-

ausbildung gemäß Ziffer 4.2 Satz 3. 

4.4. Antragssteller/-innen können parallel zum Stipendium keine weitere finanzielle Förde-

rung erhalten, die über Landesmittel (teil-)finanziert und dem Gründungsstipendium 

Schleswig-Holstein inhaltlich ähnlich ist bzw. ein ähnliches Ziel verfolgt. Darüber hin-

aus ist die Rechtmäßigkeit hinsichtlich der Reihenfolge der Inanspruchnahme ver-

schiedener Förderinstrumente vor Förderbeginn durch den Antragssteller/die Antrag-

stellerin mit der WTSH und mit Anbietern anderer Förderungen abzuklären. 
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4.5. Es können keine Vorhaben unterstützt werden, die bereits zum Zeitpunkt der Bean-

tragung die Gründung vollzogen und / oder nennenswerte Umsätze (regulär operative 

Geschäftstätigkeit) generiert haben. Zur Weiterführung und/oder Vertiefung der mit 

der Geschäftsidee verbundenen experimentellen Entwicklung und damit verbundener 

Markterkundung können Produkte/Dienstleistungen an interessierte Pilotkunden ver-

äußert werden. 

 

 

 

 

5. Mitwirkung von Partnern des Gründungsstipendiums (Hochschulen, akzep-

tierte Träger und wissenschaftliche Einrichtungen) 

5.1. Die Begleitung der Gründung und der Gründenden durch einen Partner ist erforderlich. 

Diese beinhaltet die Betreuung der Gründenden während der Antragsphase und des 

Stipendiums. 

5.2. Ferner müssen Gründende durch mindestens zwei Mentoring-Partnerschaften fach-

lich betreut werden. Eine dieser Mentoring-Partnerschaften stellt der erforderliche 

Partner des Gründungsstipendiums dar. Die Partnerschaften haben zum Ziel, Stipen-

diaten/-innen mit für die Unternehmensentwicklung relevanten Kompetenzen zu un-

terstützen. Das Mentoring erfolgt i.d.R durch Einzelpersonen. 

5.2.1. Eine betriebswirtschaftliche Begleitung der Gründenden ist verpflichtend. Diese 

kann durch eine Einzelperson, aber auch durch ein betriebswirtschaftliches Be-

gleitprogramm der unter Ziffer 5.1 genannten Partner gewährleistet sein. 

5.2.2. Weitere Mentoren/-innen können von den Gründenden frei gewählt werden. 

 

6. Art, Umfang und Höhe des Stipendiums 

6.1. Das Gründungsstipendium wird i.d.R. für acht Monate gewährt. Hochschulabsolven-

ten/-innen und Personen mit abgeschlossener qualifizierter Berufsausbildung werden 

mit 1.750 € monatlich unterstützt. Einzelne noch studierende Gründende können an-

teilig mit 800 € unterstützt werden. Der Betrag dient der Bestreitung des Lebensunter-

halts und schließt alle eventuellen Steuer-, Sozial- und sonstigen Versicherungskos-

ten sowie die üblichen Sachmittel, Beratungsleistungen und Mitgliedsbeiträge ein. 

6.2. Für eine individuelle steuerliche Beratung können anfallende Kosten gegen Nachweis 

in Höhe von bis zu 200 Euro je Stipendiat/-in erstattet werden. Es können nur Bera-

tungen erstattet werden, die innerhalb der ersten drei Monate des Förderzeitraumes 

erfolgen. 

6.3. Für die Gründung des Unternehmens können die anfallenden Gerichts-, Rechtsan-

walts- und Notarkosten gegen Nachweis in Höhe von bis zu 200 Euro erstattet werden. 

6.4. Erfordert die Gründungsidee einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf für Sach- oder 

Investitionsmittel (zum Beispiel im Rahmen einer Prototypentwicklung, oder für spezi-

fische Beratungsleistungen), können bis zu 7.500 Euro pro Gründungsvorhaben be-

antragt werden. 

6.5. In begründeten Einzelfällen ist eine Verlängerung des Stipendiums um maximal vier 

Monate möglich. Verlängerungen müssen durch eine positive Stellungnahme eines 

Mentors/einer Mentorin befürwortet werden. 

6.6. Sofern die Stipendiatin/der Stipendiat ihren/seinen Pflichten im Rahmen des gewähr-

ten Stipendiums nur unzureichend nachkommt, kann die Auswahlkommission die 

Laufzeit des Stipendiums verkürzen. 
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6.7. Im Verlauf eines bereits bewilligten Stipendiums kann ein weiterer Antragsteller/eine 

weitere Antragstellerin gem. Ziffer 3 bei vorliegender Antragsvoraussetzung (Ziffer 4), 

in das Stipendium einbezogen werden, sofern die Restlaufzeit des bewilligten Stipen-

diums noch mindestens zwei Monate beträgt. Die Laufzeit endet mit der Laufzeit der 

Erstbewilligung des Stipendiums. 
 

 

 

 

 
6.8. Die WTSH entscheidet gemäß den Ziffern 6.5 und 6.7 nach eigenem Ermessen, ob 

über eine Verlängerung im Umlaufverfahren, nach einem erneuten Pitch vor der Aus-

wahlkommission oder im Beschlussverfahren vor Ort entschieden werden soll. 

 

7. Verfahren 

7.1. Nach Vorauswahl anhand formaler und inhaltlicher Kriterien durch die WTSH präsen-

tieren die Gründenden ihre Idee einer Auswahlkommission. Die Auswahlkommission 

ist mit Vertretern des Landes Schleswig-Holstein, der Investitionsbank Schleswig-Hol-

stein, der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH, 

der Hochschulen des Landes sowie Vertretern aus i.d.R. in Schleswig-Holstein ansäs-

sigen Unternehmen besetzt.  

7.2. Ein Antrag auf Gewährung eines Gründungsstipendiums kann jederzeit während der 

Programmlaufzeit (01. Januar 2022 - 31. Dezember 2023) bei der Wirtschaftsförde-

rung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) eingereicht werden. 

Die Anträge sollen enthalten: 

7.2.1. Tabellarischer Lebenslauf aller Antragsteller/-innen, sowie weiterer Teammit-

glieder, 

7.2.2. Nachweis der Antragsberechtigung gemäß Ziffer 3.1 (Studienbescheinigung, 

Hochschulzeugnis, Ausbildungszeugnis etc.), 

7.2.3. Angaben zur Beschäftigungssituation und zu den laufenden Einkünften, 

7.2.4. Darstellung der Geschäftsidee entsprechend den Vorgaben der WTSH, 

7.2.5. Angaben zur Beteiligung an Unternehmen und deren Geschäftstätigkeit, 

7.2.6. von Hochschulabsolventen/-innen und Personen mit abgeschlossener qualifi-

zierter Berufsausbildung eine schriftliche Erklärung, nicht in einem Anstellungs-

verhältnis zu stehen und ein solches auch nicht während des Stipendiums ein-

zugehen; von Studierenden eine schriftliche Zusicherung, während des Stipen-

diums keiner Nebentätigkeit von mehr als fünf Stunden pro Woche nachzuge-

hen. 

7.2.7. Bestätigung der Unterstützung durch die Mentoren gemäß Ziffer 5.3, 

7.2.8. Bestätigung der Unterstützung durch den Partner des Gründungsstipendiums 

nach Ziffer 5. 

7.3. In der Regel tritt die Auswahlkommission nach Maßgabe ihrer Geschäftsordnung vier-

teljährlich und im Übrigen bei Bedarf nach Absprache zwischen der/dem Vorsitzenden 

und der WTSH zusammen, um über Anträge auf Gewährung von Gründungsstipen-

dien zu entscheiden. 

7.4. Nach positiver Antragsentscheidung durch die Auswahlkommission erfolgt die Gewäh-

rung der Stipendien an den Stipendiaten/die Stipendiatin durch Abschluss von Einzel-

verträgen mit der WTSH (Stipendiumsvertrag). 

7.5. Das Gründungsstipendium wird unter folgenden Auflagen gewährt: 
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7.5.1. Die Stipendiaten/-innen sind verantwortlich für ihre Sozial-, Unfall- und Haft-

pflichtversicherung und haben für eine eventuelle Versteuerung zu sorgen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2. Die Stipendiaten/-innen sollen sich während der Laufzeit des Stipendiums voll 

und ganz der Unternehmensplanung, der Unternehmensgründung sowie der 

Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen widmen. Hochschulabsol-

venten/-innen und Personen mit abgeschlossener qualifizierter Berufsausbil-

dung dürfen nicht in einem Anstellungsverhältnis stehen. Studierende dürfen 

mit bis zu fünf Stunden pro Woche einer Nebentätigkeit nachgehen. 

7.5.3. Die Unternehmensplanung soll unter fachlich geeigneter wirtschaftlicher Bera-

tung, etwa durch den betriebswirtschaftlichen Mentor/die betriebswirtschaftliche 

Mentorin oder durch andere fachlich dazu befähigte Personen erstellt werden. 

Die unternehmerische/finanzielle Beteiligung eines Mentors/einer Mentorin 

während der Laufzeit des Stipendiums ist ausgeschlossen. 

7.5.4. Der Stipendiat/die Stipendiatin verpflichtet sich, an den regelmäßig stattfinden-

den Stipendiatentreffen teilzunehmen. In begründeten Ausnahmefällen kann die 

WTSH ein Fehlen entschuldigen. 

7.5.5. Die Unternehmensgründung muss spätestens drei Monate nach Beginn des Sti-

pendiums erfolgt sein und ist der WTSH unaufgefordert in geeigneter Weise, 

u.a. durch Vorlage eines GbR-Vertrages oder eines Handelsregisterauszuges, 

zu belegen. In begründeten Ausnahmefällen kann eine Fristverlängerung durch 

die WTSH auf Antrag gewährt werden. Erfolgt keine Unternehmensgründung 

durch den Stipendiaten/die Stipendiatin, sind die geleisteten Zahlungen an die 

WTSH zurückzuzahlen. 

7.5.6. Bei einer Förderung von bis zu acht Monaten sind der WTSH spätestens zwei 

Monate nach Ablauf des Stipendiums ein Abschlussbericht gemäß den Vorga-

ben der WTSH sowie eine Machbarkeitsstudie vorzulegen. Diese umfasst ins-

besondere Aspekte wie eine technische, marktliche und wirtschaftliche Mach-

barkeit. Bei einer Förderung von mehr als acht Monaten ist neben dem Ab-

schlussbericht ein Businessplan einzureichen. Erweist sich die Erstellung eines 

Businessplans nach den, während des Stipendiums gewonnenen, Erkenntnis-

sen als nicht umsetzbar, so ist in dem Abschlussbericht, in Abstimmung mit der 

WTSH, eine hinreichende Begründung aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

Kiel, 01. Januar 2022 


